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VORLAGE

 
Gremium Status Datum
Werkausschuss VGBEN öffentlich 11.03.2026
Verbandsgemeinderat Bad Ems-
Nassau

öffentlich 26.03.2026

 
 
 
1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entwässerung und den Anschluss
an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung - Allgemeine
Entwässerungssatzung - der Verbandsgemeinde Bad Ems – Nassau
 
Sachverhalt:
 
Die Satzung über die Entwässerung und den Anschluss an die öffentliche
Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Bad Ems – Nassau vom
06.12.2019 ist anzupassen.
 
Es sind Aktualisierungen und Ergänzungen technischer Normen und Klarstellungen
bezüglich der Regelungen über das Erfordernis von sog. Fettabscheidern
vorzunehmen. Der bisher für die Ahndung bei Verstößen sowie Zwangsmaßnahmen
fehlende Tatbestand der Nicht-Einleitung von Abwasser, welches dem
Benutzungszwang unterliegt, die Möglichkeit der Gebührenerhebung für die
Genehmigungen von Anschluss bzw. Benutzung der Abwasseranlagen sowie
Ergänzungen, Änderung und Korrekturen im Entwässerungssystem sind
aufzunehmen.
 
Weiterhin sind redaktionelle Änderungen und Klarstellungen erforderlich. Die
Anpassungen orientieren sich an der Mustersatzung des Gemeinde- und
Städtebundes. Eine Übersicht, in der die Änderungen dargestellt und erläutert werden,
ist der Beschlussvorlage beigefügt.
 
Der Werkausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat folgenden Beschluss:
 



Beschlussvorschlag:
 
Der 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entwässerung und den
Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung - Allgemeine
Entwässerungssatzung - der Verbandsgemeinde Bad Ems – Nassau wird
zugestimmt.
 
Die Änderungssatzung tritt zum 01.04.2026 in Kraft.
 
 
 
Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
 
 
Anlagen:
 

 Übersicht der Änderungen mit Erläuterung

 Entwurf Änderungssatzung

 

 
 
 




